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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Interdisciplinary American Studies mit akademischer Abschlussprüfung Bache-

lor of Arts (B. A.) (bis Wintersemester 2022/23 Bezeichnung des Studiengangs 

„Interdisziplinäre Amerikastudien mit akademischer Abschlussprüfung Bache-

lor of Arts (B. A.)“) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. 
S. 99), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (BGBl. S. 941) geändert 
worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 10.03.2022 den nach-
stehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für 
den Studiengang Interdisciplinary American Studies mit akademischer Abschlussprüfung 
Bachelor of Arts (B. A.) beschlossen. 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 05.04.2022 erteilt. 
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A. Geltung des Allgemeinen Teils  

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Ein-Fach-
Bachelorstudiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B.Sc.) / 
Bachelor of Arts (B.A.) – Bachelorrahmenprüfungsordnung (BRPO) – ist in der jeweils gelten-
den Fassung als Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
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B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 2 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Bachelor of Arts (B. A.) in Interdisciplinary American Studies (im Fol-
genden: Studiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 BRPO durch den erfolgreichen 
Abschluss des Studiengangs nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fach Interdisciplinary American Studies. 2Der Studiengang 
hat zudem als Qualifikationsziel die Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methoden-
kompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen sowie, eine breite wissenschaftliche Qua-
lifizierung sicherzustellen. 3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modul-
handbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 6 Semester. 2Der Studienumfang 
entspricht 180 Leistungspunkten (im Folgenden: CP, für Credit Points). 

(3) 1Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP 
hinaus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 5 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 BRPO. 

§ 3 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad „Bache-
lor of Arts“ (abgekürzt: „B. A.“) verliehen. 

§ 4 Aufbau des Studiengangs 

(1) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht:  

Modul-
nummer 

Pflicht/ 
Wahlpflicht Modultitel Semester Prüfungsleistung CP 

IAS_BA_01 P 
Basic Module: Literary 

Studies 
01 

Schriftliche Prüfungs-

leistung 
12 

IAS_BA_02 P 
Basic Module: Cultural 

Studies 
01 

Schriftliche Prüfungs-

leistung 
12 

IAS_BA_03 P 
Basic Module: 

Academic English 
01 and 02 

Schriftliche Prüfungs-

leistung 
9 

IAS_BA_05 P 
Basic Module: Elective 

Curriculum 
02  

Schriftliche oder Münd-

liche Prüfungsleistung 
12 

IAS_BA_06 P 

Advanced Module: 

Themes in Literary and 

Cultural Studies 

02 and 03 
Mündliche Prüfungs-

leistung 
12 

IAS_BA_07 P 

Advanced Module: 

Research in Literary 

and Cultural Studies 

02 and 03 
Schrifliche Prüfungs-

leistung 
12 

IAS_BA_08 P 
Advanced Module: 

Academic English 
03 and 04 

Schriftliche und Münd-

liche Prüfungsleistung 
12 

IAS_BA_09 P 
Advanced Module: 

Elective Curriculum 
03 and 04 

Schriftliche oder Münd-

liche Prüfungsleistung 
12 

IAS_BA_10 P 

Focus Module: Themes 

in Literary and Cultural 

Studies 

04 and 05 
Mündliche Prüfungs-

leistung 
9 

IAS_BA_11 P 

Focus Module: 

Research in Literary 

and Cultural Studies 

04 and 05 
Schriftliche Prüfungs-

leistung 
9 
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IAS_BA_12 P 
Focus Module: 

Academic English 
05 

Schriftliche und Schrift-

liche Prüfungsleistung 
6 

IAS_BA_13 P 
Focus Module: Elective 

Curriculum 
05 and 06 

Schriftliche/Mündliche 

Prüfungsleistung und 

Schriftliche/Mündliche 

Prüfungsleistung 

12 

IAS_BA_14 P 

Issues in American 

Literary and Cultural 

History 

02-06 
Mündliche Prüfungs-

leistung 
18 

IAS_BA_15 P Bachelor Thesis 06 Bachelorarbeit 12 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; K = Klausur, H = Hausarbeit; mP = münd-
liche Prüfung; Abschlussmodul: Bachelorarbeit und, falls in der Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhand-
buch vorgesehen, mündliche Prüfung im Abschlussmodul. 

(2) Im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (übK) sind insgesamt 21 CP 
zu erwerben 

(3) 1Im Rahmen des Studiengangs sollen die Studierenden eine den Qualifikationszielen des 
Studiengangs dienende praktische Tätigkeit (Praktikum) im Bereich überfachliche berufsfeld-
orientierte Kompetenzen im Umfang von 7-10 CP außerhalb universitärer Lehrformate ableis-
ten. 

§ 5 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren.  

§ 6 Studien- und Prüfungssprachen 

1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist Englisch. 2Darüber hinaus können nach 
Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Modulleistungen auch in der jeweili-
gen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 3Prüfungen werden in der Regel in 
denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfin-
det; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch 
die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 4Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen.  

C. Prüfungsleistungen im Studiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 7 Verwandte (Teil-)Studiengänge 

Über zum Studiengang verwandte (Teil-)Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
entscheidet der für den Studiengang zuständige Prüfungsausschuss. 

§ 8 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
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Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 BRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine Festlegung auf bestimmte Bewertungen, etwa auf 
die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines bestimmten Anteils 
der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 BRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 9 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul findet die Bachelorarbeit statt; diese ist in § 28 BRPO geregelt. 2Im 
Abschlussmodul sind 12 CP zu erwerben. 

(2) Abweichend von § 28 Abs. 3 Satz 1 BRPO beträgt der Bearbeitungszeitraum der Bache-
lorarbeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Arbeit 10 Wochen. 

(3) Die Bachelorarbeit ist in Abweichung zu § 28 Abs. 4 Satz 1 BRPO in Englischer Sprache 
zu verfassen; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der zustän-
dige Prüfungsausschuss.  

§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelorarbeit sind neben den in der BRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der folgenden in der Modultabelle genannten Module: IAS_BA_09  

D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 

§ 11 Fristen für die Erbringung von Modulleistungen 

1Die folgenden Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des 3. Fachsemesters erbracht sein: 

- alle Modulleistungen der Module IAS_BA_01, IAS_BA_02, IAS_BA_03 

2Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn eine Studierende oder ein Studierender eine nach 
dieser Studien- und Prüfungsordnung erforderliche Modulleistung nicht rechtzeitig erbracht 
hat, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten.  

Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des 12. Fachsemesters erbracht sein. 2Wird diese 
Frist überschritten, geht der Prüfungsanspruch verloren, es sei denn, die Fristüberschreitung 
ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten. 
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E. Bachelorgesamtnote 

§ 12 Bildung der Bachelorgesamtnote 

1Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich zu 20 Prozent aus der Note des Abschlussmoduls 
IAS_BA_15, zu 30 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen Module gewich-
teten Noten der Module IAS_BA_06, IAS_BA_07, IAS_BA_08, IAS_BA_09, zu 20  Prozent 
aus der Note des Moduls IAS_BA_14, zu 15 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der 
jeweiligen Module gewichteten Noten der Module IAS_BA_10 und IAS_BA_11, zu 10 Prozent 
aus der Note des Moduls IAS_BA_13 und zu 5 Prozent aus der Note des Moduls IAS_BA_12. 
2Bei der Bildung der Bachelorgesamtnote werden jedoch die Module IAS_BA_01 , 
IAS_BA_02, IAS_BA_03  und IAS_BA_04 nicht mit einbezogen.  

F. Schlussbestimmungen 

§ 13 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2022/23.3Studierende, die ihr Studium in diesem Studiengang an der Universität Tübingen 
vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden 
Regelungen berechtigt, die Modulleistungen in diesem Studiengang an der Universität Tübin-
gen bis zum 31.03.2028  nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich 
des Prüfungsausschusses gilt jedoch § 6 BRPO. 4Studierende, die ihr Studium in diesem 
Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenom-
men haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2023 beim für den Studien-
gang zuständigen Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung 
erfolgende Neuregelung zu wechseln und die Modulleistungen im Studiengang nach den 
Regelungen dieser Satzung zu absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind 
nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Modulleistungen im Studiengang nach den 
Regelungen dieser Satzung zu absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden dann 
vorbehaltlich der folgenden Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazuge-
hörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer 
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung 
werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und der-
selben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber 
hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls 
die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzelnen 
solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Regelungen 
im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung 
von Auflagen bzw. einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 05.04.2022 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Interdisciplinary American Studies with an integrated year abroad mit akademi-

scher Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) (bis Wintersemester 2022/23 

Bezeichnung des Studiengangs „Interdisziplinäre Amerikastudien mit integrier-

tem Auslandsjahr mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.)“) 

– Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (BGBl. S. 941) geändert wor-
den ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 10.03.2022 den nachste-
henden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Interdisciplinary American Studies with an integrated year abroad mit akademi-
scher Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) beschlossen. 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 05.04.2022 erteilt. 
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A.  Geltung des Allgemeinen Teils  

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Ein-Fach-
Bachelorstudiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B.Sc.) / 
Bachelor of Arts (B.A.) – Bachelorrahmenprüfungsordnung (BRPO) – ist in der jeweils gelten-
den Fassung als Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
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B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 2 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Bachelor of Arts (B. A.) in  Interdisciplinary American Studies with an 
integrated year abroad (im Folgenden: Studiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 
BRPO durch den erfolgreichen Abschluss des Studiengangs nachzuweisenden Qualifikatio-
nen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fach Interdisciplinary Ameri-
can Studies with an integrated year abroad. 2Der Studiengang hat zudem als Qualifikationsziel 
die Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezoge-
ner Qualifikationen sowie, eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicherzustellen. 3Weite-
re Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 8 Semester. 2Der Studienumfang 
entspricht 240 Leistungspunkten (im Folgenden: CP, für Credit Points). 

(3) 1Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP 
hinaus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 5 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 BRPO. 

§ 3 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad „Bache-
lor of Arts“ (abgekürzt: „B. A.“) verliehen. 

§ 4 Aufbau des Studiengangs 

(1) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht:  

Modul-
nummer 

Pflicht/ 
Wahlpflicht 

Modultitel Semester Prüfungsleistung CP 

IAS_BA_01 P 
Basic Module: Literary 

Studies 
01 

Schriftliche Prüfungs-
leistung 

12 

IAS_BA_02 P 
Basic Module: Cultural 

Studies 
01 

Schriftliche Prüfungs-
leistung 

12 

IAS_BA_03 P 
Basic Module: 

Academic English 
01 and 02 

Schriftliche Prüfungs-
leistung 

9 

IAS_BA_05 P 
Basic Module: Elective 

Curriculum 
02  

Schriftliche oder 
Mündliche Prüfungs-

leistung 
12 

IAS_BA_06 P 
Advanced Module: 

Themes in Literary and 
Cultural Studies 

02 and 03 
Mündliche Prüfungs-

leistung 
12 

IAS_BA_07 P 
Advanced Module: 

Research in Literary 
and Cultural Studies 

02 and 03 
Schrifliche Prüfungs-

leistung 
12 

IAS_BA_08 P 
Advanced Module: 
Academic English 

03 and 04 
Schriftliche und Münd-
liche Prüfungsleistung 

12 

IAS_BA_09 P 
Advanced Module: 
Elective Curriculum 

03 and 04 
Schriftliche oder 

Mündliche Prüfungs-
leistung 

12 

IAS_BA_10 P 
Focus Module: 

Themes in Literary and 
Cultural Studies 

04 and 07 
Mündliche Prüfungs-

leistung 
9 

IAS_BA_11 P 
Focus Module: 

Research in Literary 
and Cultural Studies 

04 and 07 
Schriftliche Prüfungs-

leistung 
9 
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- P 
Integrated Year 

Abroad 
05/06 - 60 

IAS_BA_12 P 
Focus Module: 

Academic English 
07 

Schriftliche und 
Schriftliche Prüfungs-

leistung 
6 

IAS_BA_13 P 
Focus Module: 

Elective Curriculum 
07 and 08 

Schriftliche/Mündliche 
Prüfungsleistung und 
Schriftliche/Mündliche 

Prüfungsleistung 

12 

IAS_BA_14 P 
Issues in American 

Literary and Cultural 
History 

02-08 
Mündliche Prüfungs-

leistung 
18 

IAS_BA_15 P Bachelor Thesis 08 Bachelorarbeit 12 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; K = Klausur, H = Hausarbeit; mP = münd-
liche Prüfung; Abschlussmodul: Bachelorarbeit und, falls in der Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhand-
buch vorgesehen, mündliche Prüfung im Abschlussmodul. 

(2) Im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (übK) sind insgesamt 21 CP 
zu erwerben. 

(3) 1Im Rahmen des Studiengangs sollen die Studierenden eine den Qualifikationszielen des 
Studiengangs dienende praktische Tätigkeit (Praktikum) im Bereich überfachliche berufsfeld-
orientierte Kompetenzen im Umfang von 7-10 CP außerhalb universitärer Lehrformate ableis-
ten. 

(4) 1Im Rahmen des Studiengangs ist ein den Qualifikationszielen des Studiengangs dienen-
der Auslandsaufenthalt an einer ausländischen Universität im Umfang von 60 CP, in der Regel 
im 5. Und 6. Fachsemester zu absolvieren. 2Die auf den Auslandsaufenthalt entfallenden CP 
werden im Bereich Auslandsaufenthalt (vgl. Tabelle in Absatz 1) erworben. 3Weitere Regelun-
gen zu den an der ausländischen Universität zu erbringenden Leistungen können im Modul-
handbuch getroffen werden; insbesondere kann die Vereinbarung einer Lernvereinbarung 
(Learning Agreement) festgelegt werden. 3Die Leistungen an der ausländischen Universität 
sind nach den dort geltenden Regelungen zu erbringen. 4Auf Antrag können in begründeten 
Fällen vom zuständigen Prüfungsausschuss Ausnahmen zu Satz 1 genehmigt werden. 5Wird 
nach Satz 5 eine Ausnahme genehmigt, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss über 
die ersatzweise an der Universität Tübingen zu erbringenden Module bzw. Veranstaltungen 
unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des § 35 LHG und des § 38 BRPO; bei der 
Bildung der Bachelorgesamtnote werden die Leistungen im Bereich Auslandsaufenthalt nicht 
mit einbezogen. 

§ 5 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren.  

§ 6 Studien- und Prüfungssprachen 

1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist Englisch. 2Darüber hinaus können nach 
Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Modulleistungen auch in der jeweili-
gen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 3Prüfungen werden in der Regel in 
denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfin-
det; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch 
die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 4Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen.  
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C. Prüfungsleistungen im Studiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 7 Verwandte (Teil-)Studiengänge 

Über zum Studiengang verwandte (Teil-)Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
entscheidet der für den Studiengang zuständige Prüfungsausschuss. 

§ 8 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 BRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine Festlegung auf bestimmte Bewertungen, etwa auf 
die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines bestimmten Anteils 
der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 BRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II.  Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 9 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul findet die Bachelorarbeit statt; diese ist in § 28 BRPO geregelt. 2Im 
Abschlussmodul sind 12 CP zu erwerben. 

(2) Abweichend von § 28 Abs. 3 Satz 1 BRPO beträgt der Bearbeitungszeitraum der Bache-
lorarbeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Arbeit 10 Wochen. 

(3) Die Bachelorarbeit ist in Abweichung zu § 28 Abs. 4 Satz 1 BRPO in Englischer Sprache 
zu verfassen; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der zustän-
dige Prüfungsausschuss.  

§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelorarbeit sind neben den in der BRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der folgenden in der Modultabelle genannten Module: IAS_BA_09  
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D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 

§ 11 Fristen für die Erbringung von Modulleistungen 

1Die folgenden Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des 3. Fachsemesters erbracht sein: 

- alle Modulleistungen der Module IAS_BA_01, IAS_BA_02, IAS_BA_03 

2Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn eine Studierende oder ein Studierender eine nach 
dieser Studien- und Prüfungsordnung erforderliche Modulleistung nicht rechtzeitig erbracht 
hat, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten.  

§ 12 Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des 16. Fachsemesters erbracht sein. 2Wird diese 
Frist überschritten, geht der Prüfungsanspruch verloren, es sei denn, die Fristüberschreitung 
ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten. 

E. Bachelorgesamtnote 

§ 13 Bildung der Bachelorgesamtnote 

1Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich zu 20 Prozent aus der Note des Abschlussmoduls 
IAS_BA_15, zu 30 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen Module gewich-
teten Noten der Module IAS_BA_06, IAS_BA_07, IAS_BA_08, IAS_BA_09, zu 20 Prozent aus 
der Note des Moduls IAS_BA_14, zu 15 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der 
jeweiligen Module gewichteten Noten der Module IAS_BA_10 und IAS_BA_11, zu 10 Prozent 
aus der Note des Moduls IAS_BA_13 und zu 5 Prozent aus der Note des Moduls IAS_BA_12. 
2Bei der Bildung der Bachelorgesamtnote werden jedoch die Module IAS_BA_01 , IAS_BA_02, 
IAS_BA_03 und IAS_BA_04 nicht mit einbezogen.  

F. Schlussbestimmungen 

§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2022/23.3Studierende, die ihr Studium in diesem Studiengang an der Universität Tübingen 
vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden 
Regelungen berechtigt, die Modulleistungen in diesem Studiengang an der Universität Tübin-
gen bis zum 31.03.2029 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich 
des Prüfungsausschusses gilt jedoch § 6 BRPO. 4Studierende, die ihr Studium in diesem 
Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenom-
men haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2023 beim für den 
Studiengang zuständigen Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese 
Satzung erfolgende Neuregelung zu wechseln und die Modulleistungen im Studiengang nach 
den Regelungen dieser Satzung zu absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, 
sind nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Modulleistungen im Studiengang nach den 
Regelungen dieser Satzung zu absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden dann 
vorbehaltlich der folgenden Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazuge-
hörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer 
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung 
werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und der-
selben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber 
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hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls 
die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzelnen 
solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Regelungen 
im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung 
von Auflagen bzw. einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 05.04.2022 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Teilstudien-

gang Hauptfach English and American Studies mit akademischer Abschlussprü-

fung Bachelor of Arts (B. A.) (bis Wintersemester 2022/23 Bezeichnung des 

Studiengangs „Anglistik/Amerikanistik mit akademischer Abschlussprüfung 

Bachelor of Arts (B. A.)“) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (BGBl. S. 941) geändert 
worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 10.03.2022 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Teilstudiengang Hauptfach English and American Studies mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) beschlossen. 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 05.04.2022 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Teilstudiengangs 
§ 2 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 
§ 3 Ausgeschlossene Fächerkombinationen 
§ 4 Akademischer Grad 
§ 5 Aufbau des Bachelorstudiengangs im Hauptfach 
§ 6 Modulleistungen 
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§ 10 Abschlussmodul 
§ 11 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 
D. Fristen für Prüfungen im Bachelorstudiengang 
§ 12 Fristen für die Erbringung von Modulleistungen 
§ 13 Frist für den Studienabschluss 
E. Fachgesamtnote 
§ 14 Bildung der Fachgesamtnote 
F. Schlussbestimmungen 
§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
 

A. Geltung des Allgemeinen Teils  

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) / Bachelor 
of Science (B.Sc.) – Kombirahmenprüfungsordnung (KRPO) – ist in der jeweils geltenden 
Fassung als Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
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B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Teilstudiengangs 

§ 2 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Kombinationsstudiengangs gemäß § 2 Abs. 3 KRPO Bachelor of Arts 
(B. A.) (im Folgenden: Studiengang) in einer Kombination mit dem Hauptfach English and 
American Studies (im Folgenden: Teilstudiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 
KRPO durch erfolgreichen Abschluss des Studiengangs nachzuweisenden Qualifikationen, 
Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 2Der Studiengang hat zudem als 
Qualifikationsziel die Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und 
berufsfeldbezogener Qualifikationen sowie, eine breite wissenschaftliche Qualifizierung 
sicherzustellen. 3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen des Teilstudiengangs erfolgen 
im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studiengangs beträgt 6 Semester. 2Der Studienumfang 
entspricht 180 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, für Credit Points), von 
denen 120 CP auf das Hauptfach (einschließlich des Abschlussmoduls mit der Bachelorarbeit 
und des Bereichs überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen) und 60 CP auf das Neben-
fach entfallen. 

(3) 1Über die nach Abs. 2 für den Teilstudiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hinaus ist 
der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 6 Abs. 1 genannten 
Modulen des Teilstudiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 KRPO. 

§ 3 Ausgeschlossene Fächerkombinationen 

Das Studium im Teilstudiengang Hauptfach English and American Studies schließt gemäß § 3 
Abs. 1 KRPO die Kombination mit dem Teilstudiengang Nebenfach English and American 
Studies aus.  

§ 4 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs in einer Kombination mit dem Haupt-
fach English and American Studies wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ (abgekürzt: 
„B. A.“) verliehen. 

§ 5 Aufbau des Bachelorstudiengangs im Hauptfach 

(1) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 für den Teil-
studiengang Hauptfach (einschließlich des Abschlussmoduls mit der Bachelorarbeit und des 
Bereichs überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen) genannten CP, welches aus den 
folgenden Modulen besteht:  

Modul-
nummer 

Pflicht/ 
Wahlpflicht 

Modultitel Semester Prüfungsleistung CP 

EAS_BA_01 P 
Basic Module: 

Literary Studies 
1 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

9 

EAS_BA_02 P 
Basic Module: 

Cultural Studies 
2 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

6 

EAS_BA_03 P 
Basic Module: 

Linguistics 
2-3 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 

9 

EAS_BA_04 P 
Basic Module: 

Academic English 
1 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 

6 

EAS_BA_05 P 
Professional Skills: 

Oral Communication 
2 

Keine 
Prüfungsleistung 

31 

                                                           
1 Students take this module as part of the Professional Skills area (Schlüsselqualifikationen). 
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EAS_BA_06 P 
Advanced Module: 

Literary Studies 
2-3 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

EAS_BA_07 P 
Advanced Module: 

Cultural Studies 
3-4 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 

9 

EAS_BA_08 P 
Advanced Module: 

Linguistics 
4 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 

9 

EAS_BA_09 P 
Advanced Module: 

Academic English 
3 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

6 

EAS_BA_10 P Focus Module I 5 
Schriftliche 

Prüfungsleistung 
9 

EAS_BA_11 P Focus Module II 5-6 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

EAS_BA_12 P 
Focus Module: 

Academic English 
5 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 

6 

EAS_BA_13 P B.A. Thesis 6 Bachelorarbeit 12 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; K = Klausur, H = Hausarbeit; mP = münd-
liche Prüfung im Abschlussmodul; foP = formative Prüfungsleistung; R = Referat/Präsentation; Abschlussmodul: 
Bachelorarbeit und, falls in der Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch vorgesehen, mündliche 
Prüfung im Abschlussmodul. 

(2) 1Im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (übK) sind insgesamt 21 CP 
zu erwerben. 2Davon werden insgesamt 3 CP integriert in Fachveranstaltungen in den Modu-
len EAS_BA_05 (3 CP übK) erworben.  

(3) 1Im Rahmen des Teilstudiengangs sollen die Studierenden eine den Qualifikationszielen 
des Teilstudiengangs dienende praktische Tätigkeit (Praktikum) im Bereich überfachliche 
berufsfeldorientierte Kompetenzen im Umfang von 7-10 CP außerhalb universitärer Lehr-
formate ableisten. 

§ 6 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle 
dieser Ordnung (§ 6) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modul-
tabelle geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifi-
zieren.  

§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 

1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist Englisch. 2Darüber hinaus können nach 
Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Modulleistungen auch in der jeweili-
gen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 3Prüfungen werden in der Regel in 
denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung statt-
findet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen 
auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 4Es wird insoweit vorausgesetzt, dass 
die Studierenden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen.  

C. Prüfungsleistungen im Bachelorstudiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 
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§ 8 Verwandte (Teil-)Studiengänge 

Über verwandte (Teil-)Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt entscheidet der für 
den Teilstudiengang zuständige Prüfungsausschuss. 

§ 9 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. Perso-
nen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 KRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine Festlegung auf bestimmte Bewertungen, etwa auf 
die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines bestimmten Anteils 
der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 KRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 10 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul findet die Bachelorarbeit statt; diese ist in § 28 KRPO geregelt. 2Im 
Abschlussmodul sind 12 CP zu erwerben. 

(2) Abweichend von § 28 Abs. 3 Satz 1 KRPO beträgt der Bearbeitungszeitraum der Bache-
lorarbeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Arbeit 10 Wochen. 

(3) Die Bachelorarbeit ist in Abweichung zu § 28 Abs. 5 Satz 1 KRPO in Englischer Sprache 
zu verfassen; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der zustän-
dige Prüfungsausschuss.  

§ 11 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelorarbeit sind neben den in der KRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der folgenden in der Modultabelle genannten Module: EAS_BA_01, 
EAS_BA_02, EAS_BA_03, EAS_BA_04, EAS_BA_06, EAS_BA_07, EAS_BA_08, 
EAS_BA_09, EAS_BA_10  
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D. Fristen für Prüfungen im Bachelorstudiengang 

§ 12 Fristen für die Erbringung von Modulleistungen 

1Die folgenden Studien- oder Prüfungsleistungen müssen bis zum Ablauf des 3. Fachsemes-
ters erbracht sein: 

- alle Modulleistungen der Module EAS_BA_01 und EAS_BA_04 

2Der Prüfungsanspruch im Teilstudiengang geht verloren, wenn eine Studierende oder ein 
Studierender eine nach dieser Studien- und Prüfungsordnung erforderliche Studien- oder 
Prüfungsleistung nicht rechtzeitig erbracht hat, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der 
oder dem Studierenden nicht zu vertreten.  

§ 13 Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Studien- und Prüfungsleistungen im Teilstudiengang müssen bis zum Ablauf des 12. Fachse-
mesters erbracht sein. 2Wird diese Frist überschritten, geht der Prüfungsanspruch im Teil-
studiengang verloren, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden 
nicht zu vertreten. 

E. Fachgesamtnote 

§ 14 Bildung der Fachgesamtnote 

1Die Fachgesamtnote im Teilstudiengang ergibt sich zu 20 Prozent aus der Note des 
Abschlussmoduls EAS_BA_13, zu 40 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der jewei-
ligen Module gewichteten Noten der Module EAS_BA_06, EAS_BA_07, EAS_BA_08, 
EAS_BA_09 und zu 40 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen Module 
gewichteten Noten der Module EAS_BA_10, EAS_BA_11, EAS_BA_12. 2Bei der Bildung der 
Fachgesamtnote werden jedoch die Module EAS_BA_01, EAS_BA_02, EAS_BA_03, 
EAS_BA_04 und EAS_BA_05 nicht mit einbezogen.  

F. Schlussbestimmungen 

§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2022/23.3Studierende, die den Teilstudiengang an der Universität Tübingen vor dem in 
Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Rege-
lungen berechtigt, die Modulleistungen in diesem Teilstudiengang an der Universität Tübingen 
bis zum 31.03.2028 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des 
Prüfungsausschusses gilt jedoch § 6 KRPO. 4Studierende, die den Teilstudiengang an der 
Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf 
schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2023 beim für den Teilstudiengang zuständigen 
Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende Neu-
regelung zu wechseln und die Modulleistungen im Teilstudiengang nach den Regelungen 
dieser Satzung zu absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf 
der in Satz 3 genannten Frist die Modulleistungen im Teilstudiengang nach den Regelungen 
dieser Satzung zu absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden dann vorbehaltlich 
der folgenden Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazugehörigen Modul-
handbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer Prüfungsan-
spruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung werden 
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durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und derselben 
Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber hinaus 
kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls die bishe-
rigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzelnen solcher 
Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Regelungen im Einzel-
fall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von 
Auflagen bzw. einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 05.04.2022 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2022, Nr. 29, S. 763 

Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Teilstudien-

gang Nebenfach English and American Studies in den Zwei-Fächer-Bachelor-

studiengängen (bis Wintersemester 2022/23 Bezeichnung des Teilstudiengangs 

„Nebenfach Anglistik/Amerikanistik“) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (BGBl. S. 941) geändert wor-
den ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 10.03.2022 den nachste-
henden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Teilstudiengang Nebenfach English and American Studies in den Zwei-Fächer-Bachelor-
studiengängen beschlossen. 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 05.04.2022 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
A. Geltung des Allgemeinen Teils 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Teilstudiengangs 
§ 2 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 
§ 3 Aufbau des Bachelorstudiengangs im Nebenfach 
§ 4 Modulleistungen 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
C. Prüfungsleistungen im Bachelorstudiengang 
§ 6 Verwandte (Teil-)Studiengänge 
§ 7 Antwort-Wahl-Verfahren 
D. Fristen für Prüfungen im Bachelorstudiengang 
§ 8 Fristen für die Erbringung von Modulleistungen 
§ 9 Frist für den Studienabschluss 
E. Fachgesamtnote 
§ 10 Bildung der Fachgesamtnote 
F. Schlussbestimmungen 
§ 11 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

 
A. Geltung des Allgemeinen Teils 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) / Bachelor 
of Science (B.Sc.) – Kombirahmenprüfungsordnung (KRPO) – ist in der jeweils geltenden 
Fassung als Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Rege-
lungen getroffen werden. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Teilstudiengangs 

§ 2 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Kombinationsstudiengangs gemäß § 2 Abs. 3 KRPO in einer Kombina-
tion mit dem Nebenfach English and American Studies (im Folgenden: Teilstudiengang) dient 
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der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 KRPO durch erfolgreichen Abschluss des Kombinations-
studiengangs nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 2Die von den Studierenden zu erreichenden Qualifikationsziele im Teilstudien-
gang sind im Modulhandbuch ausgewiesen. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Teilstudiengangs beträgt 6 Semester; in einer Kombination mit 
einem Hauptfach, dessen Regelstudienzeit 7 oder 8 Semester beträgt, verlängert sich die 

Regestudienzeit im Teilstudiengang entsprechend auf 7 bzw. 8 Semester. 2Der Studienum-
fang entspricht 60 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, für Credit Points). 

(3) 1Über die nach Abs. 2 für den Teilstudiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hinaus ist 
der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 3Abs. 1 genannten 
Modulen des Teilstudiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 KRPO. 

§ 3 Aufbau des Bachelorstudiengangs im Nebenfach 

(1) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht:  

Modul-
nummer 

Pflicht/ 
Wahlpflicht Modultitel Semester Prüfungsleistung CP 

EAS_BA_01 P 
Basic Module: Literary 

Studies 
1 

Schriftliche Prüfungs-
leistung 

9 

EAS_BA_02 P 
Basic Module: 

Cultural Studies 
2 

Schriftliche Prüfungs-
leistung 

6 

EAS_BA_03 P 
Basic Module: 

Linguistics 
2-3 

Schriftliche oder Münd-
liche Prüfungsleistung 

9 

EAS_BA_04 P 
Basic Module: 

Academic English 
1 

Schriftliche Prüfungs-
leistung 

6 

EAS_BA_05 P 
Oral Communication 

3 Keine Prüfungsleistung 3 

EAS_BA_06 P 
Advanced Module: 

Literary Studies 
4 

Schriftliche oder Münd-
liche Prüfungsleistung 

6 

EAS_BA_07 P 
Advanced Module: 

Cultural Studies 
5 

Schriftliche oder Münd-
liche Prüfungsleistung 

6 

EAS_BA_08 P 
Advanced Module: 

Linguistics 
5-6 

Schriftliche oder Münd-
liche Prüfungsleistung 

9 

EAS_BA_09 P 
Advanced Module: 
Academic English 

4 
Schriftliche Prüfungs-

leistung 
6 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; K = Klausur, H = Hausarbeit; mP = münd-
liche Prüfung; foP = formative Prüfungsleistung; R = Referat/Präsentation. 

§ 4 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 4) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren.  

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 

1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist Englisch. 2Darüber hinaus können nach 
Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Modulleistungen auch in der jeweili-
gen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 3Prüfungen werden in der Regel in 
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denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfin-
det; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch 
die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 4Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen.  

C. Prüfungsleistungen im Bachelorstudiengang 

§ 6 Verwandte (Teil-)Studiengänge 

Über verwandte (Teil)-Studiengänge bzw. (Teil)-Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt entscheidet der für den Teilstudiengang zuständige Prüfungsausschuss. 

§ 7 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 KRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine Festlegung auf bestimmte Bewertungen, etwa auf 
die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines bestimmten Anteils 
der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 KRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

D.  Fristen für Prüfungen im Bachelorstudiengang 

§ 8 Fristen für die Erbringung von Modulleistungen 

1Die folgenden Studien- oder Prüfungsleistungen müssen bis zum Ablauf des 3. Fachsemes-
ters erbracht sein: 

- alle Modulleistungen der Module EAS_BA_01 und EAS_BA_04 

2Der Prüfungsanspruch im Teilstudiengang geht verloren, wenn eine Studierende oder ein 
Studierender eine nach dieser Studien- und Prüfungsordnung erforderliche Studien- oder 
Prüfungsleistung nicht rechtzeitig erbracht hat, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der 
oder dem Studierenden nicht zu vertreten.  

§ 9 Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Studien- und Prüfungsleistungen im Teilstudiengang müssen bis zum Ablauf des 12. Fachse-
mesters erbracht sein; in einer Kombination mit einem Hauptfach, dessen Regelstudienzeit 7 
oder 8 Semester beträgt, verlängert sich diese Frist entsprechend um 1 bzw. 2 Semester. 
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2Wird diese Frist überschritten, geht der Prüfungsanspruch im Teilstudiengang verloren, es sei 
denn, die Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten. 

E. Fachgesamtnote 

§ 10 Bildung der Fachgesamtnote 

1Die Fachgesamtnote im Teilstudiengang ergibt sich aus dem Durchschnitt der nach CP der 
jeweiligen Module gewichteten Noten der Module EAS_BA_06, EAS_BA_07, EAS_BA_08, 
EAS_BA_09.  

F.  Schlussbestimmungen 

§ 11 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2022/23.3Studierende, die den Teilstudiengang an der Universität Tübingen vor dem in 
Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Regelun-
gen berechtigt, die Modulleistungen in diesem Teilstudiengang an der Universität Tübingen 
bis zum 31.03.2028 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des 
Prüfungsausschusses gilt jedoch § 6 KRPO. 4Studierende, die den Teilstudiengang an der 
Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf 
schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2023 beim für den Teilstudiengang zuständigen 
Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende Neu-
regelung zu wechseln und die Modulleistungen im Teilstudiengang nach den Regelungen 
dieser Satzung zu absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf 
der in Satz 3 genannten Frist die Modulleistungen im Teilstudiengang nach den Regelungen 
dieser Satzung zu absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden dann vorbehaltlich 
der folgenden Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazugehörigen Modul-
handbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer Prüfungsan-
spruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung werden 
durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und derselben Prü-
fungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber hinaus kann 
der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls die bisherigen 
Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzelnen solcher Veran-
staltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Regelungen im Einzelfall 
treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen 
bzw. einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 05.04.2022 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge 

Erweiterungsfach Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung 

Master of Education (M.Ed.) — Besonderer Teil 5 für Englisch im Hauptfachum-

fang  

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (BGBl. S. 941) geändert wor-
den ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 10.03.2022 den nachste-
henden Besonderen Teil 5 für Englisch im Hauptfachumfang der Studien- und Prüfungsord-
nung der Universität Tübingen für die Studiengänge Erweiterungsfach Lehramt Gymnasium 
mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) beschlossen. 
 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 05.04.2022 erteilt. 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil 5 für Englisch im Hauptfachumfang  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils und dieses Besonderen Teils; Studiengang Erweite-

rungsfach 
I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und damit verbundenen 

studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 5c Studienberatung 
§ 5d  Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 2 

des Allgemeinen Teils 
IV. Masterarbeit und Mastergesamtnote 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
§ 7  Masterarbeit 
§ 8 Bildung der Mastergesamtnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten 
 

§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils und dieses Besonderen Teils; Studiengang Erwei-
terungsfach  

 
1Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge Erweite-
rungsfach Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M. 
Ed.) – Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, 
soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 2Die Regelungen dieses Beson-
deren Teils gelten soweit nicht anders angegeben für den Studiengang Erweiterungsfach Eng-
lisch im Hauptfachumfang Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Master 
of Education (M.Ed.) (im Folgenden kurz: Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymna-
sium HFU oder auch kurz: Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium).  
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I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium vermittelten Kenntnisse und 
Kompetenzen sowie ggf. schulpraktischen Erfahrungen gelten neben den Regelungen dieser 
Ordnung die Regelungen der jeweils gültigen Fassung der RahmenVO-KM und die für den 
Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium einschlägigen Festlegungen im jeweils gül-
tigen Modulhandbuch.  
 

(2) 1Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU ist in § 1 
Abs. 6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- 
bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist in der jeweils gültigen Fassung die RahmenVO-
KM einschließlich deren Anlagen maßgeblich (§ 2 Absatz 4 Satz 3 RahmenVO-KM ist zu 
beachten).  
 
(4) Für den Zugang zum Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium gilt § 3a des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) 1Das Studium im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU gliedert sich in 4 
Semester. 2Das Studium im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium schließt mit der 
Masterprüfung ab.  
 
(2) 1Im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU im Fach Englisch sind ins-
gesamt 120 CP zu erwerben, wovon auf die Fachdidaktik 15 CP und auf die Masterarbeit 15 
CP entfallen. 2Das Studium im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU erfor-
dert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module vorgesehenen 
CP:  
 

Modul-Nr. 
P/ 

WP 
Modulbezeichnung Prüfungsleistung CP 

Module des Erweiterungsfachs HFU Englisch 

ENG_BE_1 P Basic Module Academic English Schriftliche Prüfungsleistung 6 

ENG_BE_2 P Advanced Module Academic English Mündliche Prüfungsleistung 6 

ENG_BE_3 P Basic Module Linguistics 
Schriftliche oder Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

ENG_BE_4 P Advanced Module Linguistics 
Schriftliche oder Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

ENG_BE_5 P Focus Module Linguistics 
Schriftliche oder Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

ENG_BE_6 P Basic Module Literary Studies Schriftliche Prüfungsleistung 9 

ENG_BE_7 P Advanced Module Literary Studies 
Schriftliche oder Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

ENG_BE_8 P Basic Module Cultural Studies Schriftliche Prüfungsleistung 6 
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ENG_BE_9 P Advanced Module Cultural Studies 
Schriftliche oder Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

ENG_BE_10 P 
Focus Module Literary/ Cultural 

Studies 
Mündliche Prüfungsleistung 6 

ENG_BE_11 P 
Basic Module 

Teaching English as a Foreign 
Language 

Schriftliche/Mündliche Prüfungs-
leistung und Schriftliche Prüfungs-

leistung 
6 

ENG_BE_12 P 
Advanced Module 

Teaching English as a Foreign 
Language 

Schriftliche Prüfungsleistung 3 

ENG_ME_1 P Linguistics Schriftliche Prüfungsleistung 6 

ENG_ME_2 P Literary and Cultural Studies Schriftliche Prüfungsleistung 6 

ENG_ME_3 P Colloquium and Independent Study Mündliche Prüfungsleistung 6 

ENG_ME_4 P 
Teaching English 

as a Foreign Language  
Schriftliche oder Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

Masterarbeit 

ENG_ME_5 P Masterarbeit Masterarbeit 15 

Erläuterungen: Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte. 

(3) Die auf die Fachdidaktik im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium entfallenden 
15 CP werden in den Modulen ENG_BE_11  (6 CP Fachdidaktik), ENG_BE_12 (3 CP Fach-
didaktik), ENG_ME_4  (6 CP Fachdidaktik) erbracht.  
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium ist 
deutsch. 2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen im Masterstudiengang 
Erweiterungsfach Gymnasium können auch in folgenden Sprachen gefordert bzw. durchge-
führt werden:  

- Englisch;  

3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veran-
staltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durch-
geführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen 
auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der Regel in 
denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung statt-
findet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende Fremd-
sprachkenntnisse verfügen.  
 

§ 5  Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im für den Master-
studiengang Erweiterungsfach Gymnasium einschlägigen Modulhandbuch angegeben.  
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III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils dieser Ord-
nung für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind im Masterstudiengang 
Erweiterungsfach Gymnasium HFU neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten 
Voraussetzungen:  

- für die Prüfung im Modul ENG_BE_1 sind Zulassungsvoraussetzung Kenntnisse in der 
Sprache Englisch auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens gefordert und nachzuweisen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder Sprach-
prüfung. 

 

§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und damit verbunde-
nen studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 

- Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls ENG_BE_12 
ist der Erwerb der CP des Moduls ENG_BE_11 

 

§ 5c Studienberatung 
 
1Studierende können zu einem Gespräch durch die Studienberatung des Masterstudiengangs 
Erweiterungsfach Gymnasium HFU eingeladen werden, wenn in diesem nicht die folgenden 
CP erreicht wurden:  

- bis zum Ende des 3. Fachsemesters: Module ENG_BE_1 und ENG_BE_6. 

2Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen 
werden.  
 

§ 5d Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
Abs. 2 des Allgemeinen Teils  

 
1Zum Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU verwandte Studiengänge bzw. 
Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemei-
nen Teils dieser Ordnung sind die folgenden Studiengänge (soweit nicht anders angegeben 
jeweils einschließlich der entsprechenden Teilstudiengänge und jeweils einschließlich der ent-
sprechenden Hauptfächer, Nebenfächer, Erweiterungsfächer [im Hauptfachumfang und im 
Beifachumfang]):  

- Studiengang Anglistik/Amerikanistik bzw. English and American Studies mit akademi-
scher Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.), 

- Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 
Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) im Fach Englisch; 

- Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education 
(B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) im allgemein bildenden Zweitfach Englisch; 

- Studiengang Lehramt an Gymnasien für Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien im Fach Englisch;  

- Studiengang Sozialpädagogik/Pädagogik und allgemeinbildendes Fach für Abschluss 
Erste Staatsprüfung für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen in der Fachrichtung 
Sozialpädagogik/Pädagogik im allgemeinbildenden Fach Englisch. 
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2Über weitere zum Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU verwandte 
Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nach § 11 Abs. 2 
Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entscheidet der für den Masterstudiengang 
Erweiterungsfach Gymnasium HFU zuständige Fachprüfungsausschuss. 
 

IV.  Masterarbeit und Mastergesamtnote 
 

§ 6  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit sind im Masterstudiengang Erwei-
terungsfach Gymnasium HFU neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten  
 
Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der folgenden in § 3 Abs. 2 genannten Module in demjenigen 
Studienbereich des Masterstudiengangs Erweiterungsfach Gymnasium, in dem die 
Masterarbeit thematisch angesiedelt ist, dies ist eines der Module der Serie ENG_ME_1, 
ENG_ME_2, ENG_ME_4. 

 

§ 7 Masterarbeit 
 
1Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Die Masterarbeit 
ist im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium in Abweichung zu § 17 des Allgemei-
nen Teils dieser Ordnung in englischer Sprache zu verfassen, über Anträge auf Abfassung in 
einer anderen Sprache entscheidet der für den Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymna-
sium zuständige Fachprüfungsausschuss.  
 

§ 8 Bildung der Mastergesamtnote  
 
1Die Mastergesamtnote im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU ergibt sich 
unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ord-
nung aus dem nach Leistungspunkten der jeweiligen Module gewichteten Mittel der Modulno-
ten der benoteten Module einschließlich der Masterarbeit. 2Bei der Bildung der Mastergesamt-
note werden die Module ENG_BE_1, ENG_BE_3, ENG_BE_4, ENG_BE_6, ENG_BE_8 und 
ENG_BE_12 nicht mit einbezogen. 
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten  
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2022/23. 3Studierende, die ihr Studium im Studiengang Erweiterungsfach Lehramt Gymna-
sium mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) im Fach Englisch im 
Hauptfachumfang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufge-
nommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Regelungen berechtigt, die Prüfungsleistun-
gen im Fach Englisch bis zum 31.03.2028 nach den bislang geltenden Regelungen abzulegen. 
4Studierende, die ihr Studium im Studiengang Erweiterungsfach Lehramt Gymnasium mit aka-
demischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) im Fach Englisch im Hauptfachum-
fang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, 
sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2023 beim für den Studiengang zustän-
digen Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende 
Neuregelung zu wechseln und die Prüfungsleistungen im Fach Englisch nach den Regelungen 
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dieser Satzung abzulegen. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf der in 
Satz 3 genannten Frist die Prüfungsleistungen im Fach Englisch nach den Regelungen dieser 
Satzung abzulegen. 6Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann vorbe-
haltlich der folgenden Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazugehörigen 
Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer Prüfungs-
anspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung werden 
durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und derselben 
Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber hinaus 
kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls die bishe-
rigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder einzelne solche Veran-
staltungen bereits absolviert wurden, geeignet abweichende Regelungen im Einzelfall treffen, 
insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. 
im Wege einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 05.04.2022 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Educa-

tion (B. Ed.) — Besonderer Teil II 5 für das Fach Englisch 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (BGBl. S. 941) geändert wor-
den ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 10.03.2022 den nachste-
henden Besonderer Teil II 5 für das Fach Englisch der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschluss-
prüfung Bachelor of Education (B. Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 05.04.2022 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  

 
§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3  Studienaufbau 
II.  Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4  Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5  Arten von Prüfungsleistungen 
III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a  Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b  Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und damit verbundenen 

studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 5c  Studienberatung 
§ 5d  Verwandte Studiengänge im Sinne des § 11 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
IV.  Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7  Bachelorarbeit 
§ 8  Bildung der Abschlussnote im Fach Englisch 
VII.  Schlussbestimmungen 
§ 9  Inkrafttreten und Übergangsregelung  
 

§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelorstudiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier 
keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Englisch vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den 
Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im 
Modulhandbuch. 
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(2) 1Die Regelstudienzeit im Bachelorstudiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils die-
ser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung geregelt.  

(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren Anlagen 
maßgeblich.  
 

§ 3  Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Englisch im Bachelorstudiengang gliedert sich in 3 Studienjahre.  

(2) 1Im Fach Englisch sind insgesamt 81 Leistungspunkte (im Folgenden: CP, für Credit 
Points), ggf. zuzüglich der Bachelorarbeit, zu erwerben; die Bachelorarbeit ist nach Wahl der 
bzw. des Studierenden in einem der im Bachelorstudiengang studierten Fächer zu erbringen 
(§ 17 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung). 2Das Studium im Fach Englisch 
erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module vorgesehe-
nen CP: 

Modul- 
nummer 

Pflicht / 
Wahlpflicht 

Modultitel 
Empfohlenes 
Fachsemester 

Prüfungs-
leistungen 

CP 

ENG_BE_1 P 
Basic Module Aca-

demic English 
1 und 2 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

6 

ENG_BE_2 P 
Advanced Module 
Academic English 

5 und 6 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

ENG_BE_3 P 
Basic Module 

Linguistics 
2 und 3 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

ENG_BE_4 P 
Advanced Module 

Linguistics 
4 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

ENG_BE_5 P 
Focus Module 

Linguistics 
5 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

ENG_BE_6 P 
Basic Module 

Literary Studies 
1 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 9 

ENG_BE_7 P 
Advanced Module 
Literary Studies 

2 und 3 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

ENG_BE_8 P 
Basic Module 

Cultural Studies 
2 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

6 

ENG_BE_9 P 
Advanced Module 
Cultural Studies 

4 und 5  

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

ENG_BE_10 P 
Focus Module 

Literary/ Cultural 
Studies 

6 

Mündliche 
Prüfungsleistung 6 

ENG_BE_11 P 

Basic Module 
Teaching English 

as a Foreign 
Language 

3 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

6 

ENG_BE_12 P 

Advanced Module 
Teaching English 

as a Foreign 
Language 

6 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

3 

ENG_BE_13 WP Bachelorarbeit 6 Bachelorarbeit 6 

Summe  81+6 
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Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte. 

3Die auf die Fachdidaktik im Fach Englisch entfallenden 9 CP werden in den Modulen 
ENG_BE_11 (6 CP Fachdidaktik) und ENG_BE_12 (3 CP Fachdidaktik) erbracht. 
 
(3) Über die in Abs. 2 genannten Module hinaus können im Fach Englisch im Rahmen des 
Erwerbs von zusätzlichen Leistungen im Vorgriff auf ein angestrebtes Masterstudium (Vorleis-
tungen Masterstudium) nach § 3c des Allgemeinen Teils dieser Ordnung die folgenden Module 
belegt werden, soweit ein Besonderer Teil dieser Ordnung dies ermöglicht: 
 

Modul-Nr. Modulbezeichnung Prüfungsleistung CP 

ENG_ME_1 Linguistics Schriftliche Prüfungsleistung 8 

ENG_ME_2 Literary and Cultural Studies Schriftliche Prüfungsleistung 8 

Erläuterungen: Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); CP = Leistungspunkte. 

 

II.  Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4  Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Fach Englisch ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden Sprachen gefordert bzw. durch-
geführt werden:  

- Englisch;  

weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  

3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veran-
staltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durch-
geführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen 
auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der Regel in 
denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung statt-
findet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende Fremd-
sprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt unberührt.   
 

§ 5  Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modulhandbuch 
angegeben.  
 

III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a  Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 4 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung für 
die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen Teil 
dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  
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- für die Prüfung Modul ENG_BE_1 sind Kenntnisse in der Sprache Englisch auf dem 
Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens gefordert und nachzu-
weisen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder eine Sprachprüfung. 

 

§ 5b  Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und damit verbunde-
nen studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 

- Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Modul ENG_BE_12 
ist der Erwerb der CP des Moduls ENG_BE_11 

 

§ 5c  Studienberatung 
 
Studierende können zu einem Gespräch durch die Studienberatung eingeladen werden, wenn 
nicht die folgenden CP erreicht wurden:  

- bis zum Anfang des 3. Fachsemesters das Basismodul Literaturwissenschaft 
(ENG_BE_6) und das Basismodul Sprachpraxis (ENG_BE_1) 

Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen 
werden.  
 

§ 5d  Verwandte Studiengänge im Sinne des § 11 Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind 
neben den in § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten Studien-
gängen die folgenden Studiengänge bzw. Teilstudiengänge:  

- B.A. Anglistik/Amerikanistik bzw. English and American Studies (Hauptfach und Neben-
fach) 

- B.Ed. Englisch (Berufliche Schulen) 

- Staatsexamen Lehramt Gymnasium Englisch 
 
2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

IV.  Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prü-
fung 

 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelorarbeit im gewählten Fach sind neben 
den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der ECTS-Punkte im höchsten Modul des Bereiches, in dem die Bachelorar-
beit angesiedelt ist  

 

§ 7  Bachelorarbeit 
 
1Die Bachelorarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Die Bachelor-
arbeit ist in Abweichung zu § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung in Englischer Sprache 
zu verfassen, über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.  
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§ 8  Bildung der Abschlussnote im Fach Englisch 
 
1Die Abschlussnote im Fach Englisch ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Rege-
lungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten der Module:  
 
ENG_BE_2  Advanced Module Academic English  (6 CP) 
ENG_BE_5  Focus Module Linguistics  (9 CP) 
ENG_BE_7  Advanced Module Literary Studies  (6 CP) 
ENG_BE_9  Advanced Module Cultural Studies  (6 CP) 
ENG_BE_10 Focus Module Literary/ Cultural Studies  (6 CP) 
ENG_BE_11 Basic Module Teaching English as a Foreign Language (6 CP) 
 

VII.  Schlussbestimmungen 
 

§ 9  Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2022/23. 3Studierende, die ihr Studium im Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademi-
scher Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) im Fach Englisch an der Universität 
Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der 
folgenden Regelungen berechtigt, die Prüfungsleistungen im Fach Englisch bis zum 
31.03.2028 nach den bislang geltenden Regelungen abzulegen.4Studierende, die ihr Studium 
im Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Edu-
cation (B. Ed.) im Fach Englisch an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten 
Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2023 
beim für den Studiengang zuständigen Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die 
durch diese Satzung erfolgende Neuregelung zu wechseln und die Prüfungsleistungen im 
Fach Englisch nach den Regelungen dieser Satzung abzulegen. 5Wird ein Antrag nach Satz 
4 nicht gestellt, sind nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Prüfungsleistungen im Fach 
Englisch nach den Regelungen dieser Satzung abzulegen. 6Bisher erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden dann vorbehaltlich der folgenden Regelungen nach der aufgrund 
dieser Satzung und dem dazugehörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerech-
net. 7Ein zusätzlicher oder neuer Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- 
und derselben Prüfungsleistung werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche 
bei der Erbringung ein- und derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung 
werden angerechnet. 8Darüber hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Über-
gangsregelung, insbesondere falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang 
angeboten werden oder einzelne solche Veranstaltungen bereits absolviert wurden, geeignet 
abweichende Regelungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser 
Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernvereinbarung (Learning 
Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 05.04.2022 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung 

Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 3 für das allgemeinbildende Zweitfach 

Englisch 

 

Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (BGBl. S. 941) geändert 
worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 10.03.2022 den nach-
stehenden Besonderen Teil II 3 für das allgemein bildende Zweitfach Englisch der Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Höheres Lehramt an 
beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akade-
mischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 05.04.2022 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil II 3 für das allgemeinbildende Zweitfach Englisch 
 
 
§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3  Studienaufbau  
II.  Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4  Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5  Arten von Prüfungsleistungen 
III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a  Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b  Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und damit verbundenen 

studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 5c  Studienberatung 
§ 5d  Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 2 

des Allgemeinen Teils  
IV.  Bachelor-Arbeit und Abschlussnote im allgemeinbildenden Zweitfach 
§ 6  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
§ 7  Bachelorarbeit 
§ 8  Bildung der Abschlussnote im allgemeinbildenden Zweitfach 
V.  Schlussbestimmungen 
§ 9  Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 

§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Höheres 
Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) – Allgemeiner Teil – ist in 
der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
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I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im allgemeinbildenden Zweitfach Englisch vermittelten Kenntnisse und Kompe-
tenzen gelten neben den Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-BS-
KM und die Festlegungen im Modulhandbuch.  
 

(2) 1Die Regelstudienzeit im allgemeinbildenden Zweitfach Englisch und im Bachelor-
Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des 
Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung 
der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist in der jeweils gültigen Fassung die RahmenVO-
BS-KM einschließlich deren Anlagen sowie soweit in der RahmenVO-BS-KM vorgesehen die 
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM, „Rechtsverordnung 
des Kultusministeriums über Rahmenvorgaben für die Umstellung der allgemein bildenden 
Lehramtsstudiengänge an den Pädagogischen Hochschulen, den Universitäten, den Kunst- 
und Musikhochschulen sowie der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg auf die gestufte 
Studiengangstruktur mit Bachelor-und Masterabschlüssen der Lehrkräfteausbildung in Baden-
Württemberg“) einschließlich deren Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3  Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des allgemeinbildenden Zweitfachs Englisch im Bachelor-Studiengang 
gliedert sich in 3 Studienjahre.  
 
(2) 1Im allgemein bildenden Zweitfach Englisch sind insgesamt 60 CP zuzüglich der ggf. in 
diesem absolvierten Bachelor-Arbeit zu erwerben; die Bachelor-Arbeit ist nach Wahl der bzw. 
des Studierenden in einem der im Rahmen des Bachelor-Studienganges studierten Fächer zu 
erbringen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung). 2Das Studium im 
allgemeinbildenden Zweitfach Englisch erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für 
die dort genannten Module vorgesehenen CP.  
 

Modul- 
nummer 

Pflicht / 
Wahlpflicht 

Modultitel Empfohlenes 
Fachsemester 

Prüfungs-
leistung 

LP 

ENG_BE_BL_1 P 
Basic Module 

Academic English 
1 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

ENG_BE_BL_2 P 
Advanced Module 
Academic English 

5 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

ENG_BE_BL_3 P 
Basic Module 

Linguistics 
2 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
9 

ENG_BE_BL_4 P 
Advanced Module 

Linguistics 
6 

Schriftliche oder 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
6 

ENG_BE_BL_5 P 
Basic Module 

Literary Studies 
1 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

9 

ENG_BE_BL_6 P 
Basic Module 

Cultural Studies 
3 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

6 
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ENG_BE_BL_7 P 

Advanced Module 
Literary and Cultural 

Studies 
6 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 

9 

ENG_BE_BL_8 P 

Basic Module 
Teaching English as 
a Foreign Language 3 

Schriftliche/ 
Mündliche 

Prüfungsleistung 
und Schriftliche 

Prüfungsleistung 

6 

ENG_BE_BL_9 P 

Advanced Module 
Teaching English as 
a Foreign Language 

5 

Schriftliche 
Prüfungsleistung 3 

ENG_BE_BL_10 WP Bachelorarbeit 6 Bachelorarbeit 6 

Summe  60+6 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte. 

3Die auf die Fachdidaktik im Fach Englisch entfallenden 9 CP werden in den Modulen 
ENG_BE_BL_8 (6 CP Fachdidaktik) und ENG_BE_BL_9 (3 CP Fachdidaktik) erbracht. 
 
(3) Über die in Abs. 2 genannten Module hinaus können im allgemein bildenden Zweitfach 
Englisch im Rahmen des Erwerbs von zusätzlichen Leistungen im Vorgriff auf ein angestrebtes 
Masterstudium (Vorleistungen Masterstudium) nach § 3b des Allgemeinen Teils dieser 
Ordnung die folgenden Module erbracht werden, soweit ein Besonderer Teil dieser Ordnung 
dies ermöglicht:  

Modul-Nr. Modulbezeichnung Prüfungsleistung CP 

ENG_ME_1 Linguistics 
Schriftliche 

Prüfungsleistung 
8 

ENG_ME_2 Literary and Cultural Studies 
Schriftliche 

Prüfungsleistung 
8 

    

Erläuterungen: Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); CP = Leistungspunkte;  

II.  Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4  Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im allgemeinbildenden Zweitfach Englisch ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können im allgemeinbildenden 
Zweitfach auch in folgenden Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  

- Englisch;  

3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durch-
geführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen 
auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der Regel in 
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denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung statt-
findet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende Fremd-
sprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt unberührt.  
 

§ 5  Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modulhandbuch 
angegeben.  
 

III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a  Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 4 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung für 
die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen Teil 
dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  

- für die Prüfung in dem Modul ENG_BE_BL_1 sind Kenntnisse in der Sprache Englisch 
auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens gefordert und 
nachzuweisen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder eine Sprachprüfung. 

 

§ 5b  Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und damit verbun-
denen studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 

- Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Modul 
ENG_BE_BL_9 ist der Erwerb der CP des Moduls ENG_BE_BL_8 

 

§ 5c  Studienberatung 
 
Studierende können zu einem Gespräch durch die Studienberatung des allgemeinbildenden 
Zweitfachs eingeladen werden, wenn nicht die folgenden CP im allgemein bildenden Zweitfach 
Englisch erreicht wurden:  

- bis zum Anfang des 3. Fachsemesters des allgemeinbildenden Zweitfachs Englisch das 
Basismodul Literaturwissenschaft (ENG_BE_BL_5) und das Basismodul Sprachpraxis 
(ENG_BE_BL_1) 

Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen 
werden.  
 

§ 5d  Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
Abs. 2 des Allgemeinen Teils  

 
1Zum allgemeinbildenden Zweitfach Englisch verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser 
Ordnung sind die folgenden Studiengänge bzw. Teilstudiengänge:  

- B.A. Anglistik/Amerikanistik bzw. English and American Studies (Hauptfach und Neben-
fach) 

- B.Ed. Englisch (Gymnasium) 

- Staatsexamen Lehramt Gymnasium Englisch 
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2Über weitere zum allgemeinbildenden Zweitfach Englisch verwandte Studiengänge bzw. 
Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt entscheidet der für das allgemein-
bildende Zweitfach Englisch zuständige Fachprüfungsausschuss. 
 

IV.  Bachelor-Arbeit und Abschlussnote im allgemeinbildenden Zweitfach 
 

§ 6  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten allgemeinbil-
denden Zweitfach Englisch sind neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten 
Voraussetzungen: 

- bei einer Bachelor-Arbeit aus dem Themengebiet Linguistics der Erwerb der CP der 
Module ENG_BE_BL_ 1 (Basic Module Academic English), ENG_BE_BL_3 (Basic 
Module Linguistics) und ENG_BE_BL_4 (Advanced Module Linguistics) 

- bei einer Bachelor-Arbeit aus dem Themengebiet Literary Studies der Erwerb der CP 
der Module ENG_BE_BL_5 (Basic Module Literary Studies) und ENG_BE_BL_7 
(Advanced Module Literary and Cultural Studies) 

- bei einer Bachelor-Arbeit aus dem Themengebiet Cultural Studies der Erwerb der CP 
der Module ENG_BE_BL_6 (Basic Module Cultural Studies) und ENG_BE_BL_7 
(Advanced Module Literary and Cultural Studies) 

 

§ 7  Bachelorarbeit 
 
1Die Bachelorarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Die Bachelor-
arbeit ist in Abweichung zu § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung in englischer Sprache 
zu verfassen, über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.  
 

§ 8  Bildung der Abschlussnote im allgemeinbildenden Zweitfach  
 
1Die Abschlussnote im allgemeinbildenden Zweitfach Englisch ergibt sich aus dem nach den 
Leistungspunkten des Moduls gewichteten Durchschnitt aller Noten der folgenden benoteten 
Module: 
 
ENG_BE_BL_2  Advanced Module Academic English   (6 CP) 
ENG_BE_BL_4 Advanced Module Linguistics    (6 CP) 
ENG_BE_BL_7 Advanced Module Literary and Cultural Studies  (9 CP) 
ENG_BE_BL_8 Basic Module Teaching English as a Foreign Language (6 CP) 
 
2Die nicht genannten Module werden nicht in die Berechnung einbezogen. 3Für die Abschluss-
note im allgemeinbildenden Zweitfach Englisch gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 9  Inkrafttreten, Übergangsregelung   
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2022/23. 3Studierende, die ihr Studium im Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen 
Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) im allgemein bildenden Zweitfach Englisch 
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an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, 
sind vorbehaltlich der folgenden Regelungen berechtigt, die Prüfungsleistungen im allgemein 
bildenden Zweitfach Englisch bis zum 31.03.2028 nach den bislang geltenden Regelungen 
abzulegen.4Studierende, die ihr Studium im Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen 
Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) im allgemein bildenden Zweitfach Englisch 
an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, 
sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2023 beim für den Studiengang 
zuständigen Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung 
erfolgende Neuregelung zu wechseln und die Prüfungsleistungen im allgemein bildenden 
Zweitfach Englisch nach den Regelungen dieser Satzung abzulegen. 5Wird ein Antrag nach 
Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Prüfungsleistungen im 
allgemeinbildenden Zweitfach Englisch nach den Regelungen dieser Satzung abzulegen. 
6Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann vorbehaltlich der folgenden 
Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazugehörigen Modulhandbuch 
geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer Prüfungsanspruch oder 
zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung werden durch diese 
Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und derselben Prüfungsleistung 
nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber hinaus kann der 
zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls die bisherigen 
Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder einzelne solche Veranstaltun-
gen bereits absolviert wurden, geeignet abweichende Regelungen im Einzelfall treffen, insbe-
sondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. im 
Wege einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 05.04.2022 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Population-Based Medicine mit akademischer Abschlussprüfung Master of 

Science (M. Sc.) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7 und 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes 
vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. 
S. 99), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 426) geändert 
worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 21.07.2022 den nach-
stehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für 
den Studiengang Population-Based Medicine mit akademischer Abschlussprüfung Master of 
Science (M. Sc.) beschlossen. 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 22.07.2022 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 
§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 
§ 4 Akademischer Grad 
§ 5 Aufbau des Studiengangs 
§ 6 Modulleistungen 
§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 
C. Prüfungsleistungen im Studiengang 
I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 
§ 8 Antwort-Wahl-Verfahren 
II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 
§ 9 Abschlussmodul 
§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 
D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 
§ 11 Frist für den Studienabschluss 
§ 12 Studienberatung 
E. Mastergesamtnote 
§ 13 Bildung der Mastergesamtnote 
F. Schlussbestimmungen 
§ 14 Inkrafttreten 

A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Masterstu-
diengänge mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M.Sc.) / Master of Arts 
(M.A.) – Masterrahmenprüfungsordnung (MRPO) – ist in der jeweils geltenden Fassung als 
Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen 
getroffen werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 

1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss eines 
mindestens sechssemestrigen grundständigen Hochschulabschlusses im Fach Gesundheits-
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wissenschaft oder eines gleichwertigen Abschlusses in einem vergleichbaren Fach mit jeweils 
mindestens einschließlich der Note „gut“ 2,5. 2Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses 
entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 3Er kann die Entscheidung widerruflich auf 
die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. 4Im Fall einer 
festgelegten Zulassungszahl kann durch Satzung vorgesehen werden, dass stattdessen die 
für das jeweilige Auswahlverfahren gebildete zuständige Auswahlkommission darüber ent-
scheidet. 

Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang sind ferner Nachweise über die 
Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau der Stufe B2 GER. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

1Das Studium des Master of Science (M. Sc.) in Population-Based Medicine (im Folgen-
den: Studiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 MRPO durch die Masterprüfung 
nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Fach Population-Based Medicine. 2Der Studiengang hat als Qualifikationsziel, das im Bache-
lor-Studium erworbene Wissen zu vertiefen oder zu erweitern und so die Grundlage für die 
Entwicklung und/oder die Anwendung eigener Ideen zu schaffen (anwendungs- oder for-
schungsorientiert); Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein breites, detailliertes 
und kritisches Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens in einem oder mehreren 
Spezialbereichen und sind in der Lage, 

- ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und 
unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen (Instrumentale Kompetenzen), 

- Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, 

- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und 
ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der Anwendung ihres Wissens 
und aus ihren Entscheidungen ergeben, 

- sich selbständig neues Wissen und Können anzueignen und weitgehend selbstgesteuert 
und/oder autonom eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte 
durchzuführen (Systemische Kompetenzen) 

- dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung Fachvertretern und Laien ihre 
Schlussfolgerungen und die diesen zugrundeliegenden Informationen und Beweggründe 
in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln, sich mit Fachvertretern und mit Laien über 
Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszu-
tauschen und in einem Team herausgehobene Verantwortung zu übernehmen (Kommu-
nikative Kompetenzen). 

3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 4 Semester. 2Der Studienumfang ent-
spricht 120 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, für Credit Points). 

§ 4 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad „Master 
of Science“ (abgekürzt: „M. Sc.“) verliehen. 

§ 5 Aufbau des Studiengangs 

1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht:  
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Modul-
Nr. 

P/WP Modultitel FS Prüfungsleistung CP 

PBM-1 P 
Population-Based 

Medicine I 
1 Schriftliche Prüfungsleistung 12 

PBM-2 P Statistics I 1 Schriftliche Prüfungsleistung 6 

PBM-3 P Project in Health System 1 
Schriftliche Prüfungsleistung + 

Mündliche Prüfungsleistung 
6 

PBM-4 P Biopsychosocial Medicine 1 Schriftliche Prüfungsleistung 6 

PBM-5 P 
Practice of Population-

Based Medicine 
2 

Schriftliche Prüfungsleistung + 
Mündliche Prüfungsleistung 

9 

PBM-6 P 
Population-Based 

Medicine II 
2 Schriftliche Prüfungsleistung 

6 

PBM-7 P Statistics II 2 Schriftliche Prüfungsleistung 6 

PBM-8 P Public Health 2 Schriftliche Prüfungsleistung 9 

PBM-9 P Practicum 3 Schriftliche Prüfungsleistung 30 

PBM-10 P Master's Thesis 4 
Masterarbeit + Mündliche 

Prüfungsleistung 
30 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; K = Klausur, H = Hausarbeit; mP = münd-
liche Prüfung; Abschlussmodul: Masterarbeit und, falls in der Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhand-
buch vorgesehen, mündliche Prüfung im Abschlussmodul. 

1Im Rahmen des Studiengangs müssen die Studierenden eine den Qualifikationszielen des 
Studiengangs dienende praktische Tätigkeit (Praktikum) im Bereich PBM-9 im Umfang von 30 
CP außerhalb universitärer Lehrformate ableisten; die CP werden im Modul PBM-9 erworben. 
2Auf Antrag können in begründeten Fällen vom zuständigen Prüfungsausschuss Ausnahmen 
zu Satz 1 genehmigt werden. 3Wird nach Satz 2 eine Ausnahme genehmigt, entscheidet der 
zuständige Prüfungsausschuss über die ersatzweise an der Universität Tübingen zu erbrin-
genden Modulen bzw. Veranstaltungen („Ersatzleistungen“) unter Berücksichtigung der 
Voraussetzungen des § 35 LHG und des § 38 MRPO. 

§ 6 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle 
dieser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modulta-
belle geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren.  

§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 

1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist Englisch. 2Darüber hinaus können nach 
Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Modulleistungen auch in der jeweili-
gen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 3Prüfungen werden in der Regel in 
denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfin-
det; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch 
die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 4Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen.  

C. Prüfungsleistungen im Studiengang 
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I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 8 Antwort-Wahl-Verfahren 

1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. Per-
sonen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 MRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine Festlegung auf bestimmte Bewertungen, etwa auf 
die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines bestimmten Anteils 
der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 MRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 9 Abschlussmodul 

1Im Abschlussmodul sind 30 CP zu erwerben. 2Hiervon entfallen 24 CP auf die Masterar-
beit und 6 CP auf die mündliche Prüfung im Abschlussmodul in Form eines zur Masterarbeit 
gehörigen Abschlusskolloquiums (6 CP). 3Die Masterarbeit und die mündliche Prüfung im 
Abschlussmodul sind in § 28 MRPO geregelt.  

Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt von der Ausgabe des Themas bis zur 
Abgabe der Arbeit 4 Monate. 

Die Masterarbeit ist in Abweichung zu § 28 Abs. 5 Satz 1 MRPO in englischer Sprache zu 
verfassen; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der zuständige 
Prüfungsausschuss.  

Die mündliche Prüfung im Abschlussmodul nach Absatz 1 wird von einer Person als Prü-
ferin oder Prüfer bewertet und findet unter Hinzuziehung einer Beisitzerin oder eines Beisitzers 
statt; für die Benotung gilt § 19 MRPO. 

Die Dauer der mündlichen Prüfung im Abschlussmodul beträgt 30 Minuten. 

§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit und die mündliche Prüfung im 
Abschlussmodul sind neben den in der MRPO genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der folgenden in der Modultabelle genannten Module: PBM-1, PBM-
2, PBM-6, PBM-7 
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D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 

§ 11 Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des 8. Fachsemesters erbracht sein. 2Wird diese Frist 
überschritten, geht der Prüfungsanspruch verloren, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von 
der oder dem Studierenden nicht zu vertreten. 

§ 12 Studienberatung 

Um im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge zu tragen, können 
Studierende zu einem Gespräch durch die zuständige Studienberatung eingeladen werden, 
wenn im Studiengang nicht die folgenden CP erreicht wurden:  

- bis zum Ende des 2. Fachsemesters: 30 CP  

E. Mastergesamtnote 

§ 13 Bildung der Mastergesamtnote 

1Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich aus dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen 
Module gewichteten Noten aller benoteten Module.  

F. Schlussbestimmungen 

§ 14 Inkrafttreten  

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Sommerse-
mester 2023. 
 
 
 
Tübingen, den 22.07.2022 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Palaeolithic Archaeology mit akademischer Abschlussprüfung Master of 

Science (M. Sc.) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7 und 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes 
vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. 
S. 99), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2021(GBl. S. 941) geändert worden 
ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 29.09.2022 den nachstehen-
den Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Palaeolithic Archaeology mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science 
(M. Sc.) beschlossen. 

Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 26.10.2022 erteilt. 
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A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Masterstu-
diengänge mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M.Sc.) / Master of Arts 
(M.A.) – Masterrahmenprüfungsordnung (MRPO) – ist in der jeweils geltenden Fassung als 
Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen 
getroffen werden. 
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§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 

(1) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Archäologie, in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt oder 
ein gleichwertiger Abschluss. 2Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses entscheidet der 
zuständige Prüfungsausschuss. 3Er kann die Entscheidung widerruflich auf die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. 4Im Fall einer festgelegten 
Zulassungszahl kann durch Satzung vorgesehen werden, dass stattdessen die für das jewei-
lige Auswahlverfahren gebildete zuständige Auswahlkommission darüber entscheidet. 

(2) Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang sind Nachweise über die Kennt-
nisse der englischen Sprache auf dem Niveau der Stufe B2 GER. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Master of Science (M. Sc.) in Palaeolithic Archaeology (im Folgenden: 
Studiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 MRPO durch die Masterprüfung nach-
zuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Fach Palaeolithic Archaeology. 2Der Studiengang hat als Qualifikationsziel, das im Bachelor-
Studium erworbene Wissen zu vertiefen oder zu erweitern und so die Grundlage für die Ent-
wicklung und/oder die Anwendung eigener Ideen zu schaffen (anwendungs- oder forschungs-
orientiert); Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein breites, detailliertes und kriti-
sches Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens in einem oder mehreren Spezialbe-
reichen und sind in der Lage, 

- ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und 
unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen (Instrumentale Kompetenzen), 

- Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, 

- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und 
ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der Anwendung ihres Wissens 
und aus ihren Entscheidungen ergeben, 

- sich selbständig neues Wissen und Können anzueignen und weitgehend selbstgesteuert 
und/oder autonom eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte 
durchzuführen (Systemische Kompetenzen) 

- dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung Fachvertretern und Laien ihre 
Schlussfolgerungen und die diesen zugrundeliegenden Informationen und Beweggründe 
in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln, sich mit Fachvertretern und mit Laien über 
Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszu-
tauschen und in einem Team herausgehobene Verantwortung zu übernehmen (Kommu-
nikative Kompetenzen). 

3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 4 Semester. 2Der Studienumfang ent-
spricht 120 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, für Credit Points). 

(3) 1Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hin-
aus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 5 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 MRPO. 
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§ 4 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad „Master 
of Science“ (abgekürzt: „M. Sc.“) verliehen. 

§ 5 Aufbau des Studiengangs 

1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten CP, 
welches aus den folgenden Modulen besteht:  

FS Modul-Nr. P/WP Modulbezeichnung 
Prüfungs-
leistung 

CP 

Bereich Module an der Universität Tübingen 

1 ART 01 P Theories and Methods in Archaeology K 6 

1 ART 02 P Introduction to Stone Age Archaeology K 6 

1 ART 03 P Stone Age Society and Ideology mP 6 

1 ART 04a WP Introduction to Archaeobotany and Palaeoethnobotany schriftlich 6 

1 ART 04b WP Introduction to Archaeometry schriftlich 6 

1 ART 04c WP Introduction to Geoarchaeology schriftlich 6 

1 ART 04d WP Introduction to Paleoanthropology schriftlich 6 

1 ART 04e WP Introduction to Paleogenetics schriftlich 6 

1 ART 04f WP Introduction to Zooarchaeology schriftlich 6 

1 ART 05 P Archaeological Practices 1:  
Fieldworks, Laboratories and Excursions. 

- 6 

Bereich Module an der Aix-Marseille Université und der Sapienza - Università di Roma  
(siehe Satz 3 und § 6) 

2 - P Module der Sapienza - Università di Roma 
gemäß Modulhandbuch 

siehe Modul-
handbuch 

30 

3 - P Module der Aix-Marseille Université  
gemäß Modulhandbuch 

siehe Modul-
handbuch 

30 

Bereich Abschlussmodul an der Universität Tübingen oder an der Aix-Marseille Université oder 
an der Sapienza - Università di Roma 

4 ART 14 P Masterarbeit (Abschlussmodul) Masterarbeit 30 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; K = Klausur, H = Hausarbeit; mP = münd-
liche Prüfung. 

2Von den Modulen des Wahlpflichtbereichs ist eines zu wählen. 3Die an der Aix-Marseille Uni-
versité bzw. der Sapienza - Università di Roma zu erbringenden Module und Modulleistungen 
(Studien- und Prüfungsleistungen) sind dem Modulhandbuch des Studiengangs in der jeweils 
geltenden Fassung zu entnehmen. 

§ 6 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
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geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren. 3Die 
an der Aix-Marseille Université und der Sapienza - Università di Roma zu erbringenden Module 
und Modulleistungen sind dem Modulhandbuch des Studiengangs in der jeweils geltenden 
Fassung zu entnehmen und werden nach den an der Aix-Marseille Université bzw. der 
Sapienza - Università di Roma geltenden Regelungen erbracht und bewertet; sie werden an 
der Universität Tübingen anerkannt. 

§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 

1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist englisch. 2Darüber hinaus können nach 
Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Modulleistungen auch in der jeweili-
gen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 3Prüfungen werden in der Regel in 
denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfin-
det; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch 
die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 4Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen.  

C. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 8 Abschlussmodul 

(1) 1Die bzw. der Studierende entscheidet sich, an welcher der drei beteiligten Universitäten 
das Abschlussmodul erbracht wird. 2Für das Erbringen des Abschlussmoduls gelten die jewei-
ligen örtlichen Regelungen der jeweiligen Partneruniversität. 3Wird das Abschlussmodul an 
der Universität Tübingen erbracht, findet die MRPO Anwendung und gelten die folgenden 
Regelungen. 

(2) 1Im Abschlussmodul sind 30 CP zu erwerben. 2Hiervon entfallen 20 CP auf die Masterar-
beit und 10 CP auf die mündliche Prüfung im Abschlussmodul in Form eines zur Masterarbeit 
gehörigen Abschlusskolloquiums. 3Die Masterarbeit und die mündliche Prüfung im Abschluss-
modul sind in § 28 MRPO geregelt. 

(3) Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt von der Ausgabe des Themas bis zur 
Abgabe der Arbeit 6 Monate. 

(4) Die Masterarbeit ist in Abweichung zu § 28 Abs. 5 Satz 1 MRPO in englischer Sprache zu 
verfassen; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der zuständige 
Prüfungsausschuss.  

(5) 1Die Masterarbeit wird von je einer Betreuerin bzw. einem Betreuer von zwei der drei 
beteiligten Universitäten betreut. 2Im Übrigen gilt § 28 Abs. 6 MRPO entsprechend. 

(6) Die mündliche Prüfung im Abschlussmodul nach Absatz 1 wird von 2 Personen als Prüfe-
rinnen oder Prüfer bewertet und findet ohne die Hinzuziehung einer Beisitzerin oder eines 
Beisitzers statt; für die Benotung gilt § 19 MRPO. 

(7) Die Dauer der mündlichen Prüfung im Abschlussmodul beträgt 30 Minuten. 

D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 

§ 9 Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des siebten Fachsemesters erbracht sein. 2Wird 
diese Frist überschritten, geht der Prüfungsanspruch verloren, es sei denn, die Fristüberschrei-
tung ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten. 
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E. Mastergesamtnote, Zeugnis und weitere Nachweise 

§ 10 Bildung der Mastergesamtnote 

1Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich aus dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen 
Module gewichteten Noten aller benoteten Module. 2Abweichend von § 19 Abs. 3 Satz 3 
MRPO wird dabei nur eine Nachkommastelle angegeben und alle weiteren ohne Rundung 
gestrichen.  

§ 11 Zeugnis und weitere Nachweise 

In das Zeugnis werden neben den in § 36 Abs. 1 MRPO vorgesehen Angaben folgende wei-
tere Angaben eingetragen: 

- die Angabe: „Den Absolventinnen und Absolventen werden neben diesem Zeugnis der 
Universität Tübingen Zeugnisse der Aix-Marseille Université und der Sapienza - Univer-
sità di Roma verliehen.“ 

F. Sonderregelung zu Kooperationen mit anderen Hochschulen 

§ 12 Prüfungsleistungen 

(1) § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MRPO ist so zu lesen, dass zu einer studienbegleitenden Prü-
fungsleistung im Studiengang nur zugelassen werden kann, wer entsprechend der Koopera-
tionsvereinbarung der Universität Tübingen mit der Aix-Marseille Université und der Sapienza 
- Università di Roma in der jeweils gültigen Fassung an der Universität Tübingen bzw. der Aix-
Marseille Université bzw. der Sapienza - Università di Roma eingeschrieben ist. 

(2) 1An der Aix-Marseille Université bzw. der Sapienza - Università di Roma erbrachte Prü-
fungsleistungen werden nach den dort jeweils geltenden Regelungen durchgeführt und bewer-
tet. 2Dies gilt auch für Befugnis und Bestellung der dortigen Prüferinnen und Prüfer. 

(3) 1Eine an der Aix-Marseille Université erbrachte Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie 
mindestens mit der Note (mention) „passable“ (10,0) bewertet wurde. 2Eine an der Sapienza - 
Università di Roma erbrachte Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der 
Note (voto) „sufficiente“ (18,0) bewertet wurde. 3Die an der Aix-Marseille Université bzw. der 
Sapienza - Università di Roma erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der 
Kooperationsvereinbarung der Universität Tübingen mit der Aix-Marseille Université und der 
Sapienza - Università di Roma in der jeweils gültigen Fassung an der Universität Tübingen 
anerkannt. 4Dabei werden die Prüfungsleistungen und Noten der in Frankreich und Italien 
absolvierten Semester pauschal angerechnet und ausgewiesen. 

§ 13 Umrechnung von Noten 

Ergänzend zu den in § 19 MRPO getroffenen Regelungen zur Bewertung von Prüfungsleis-
tungen wird für die Umrechnung von Noten im Rahmen der Kooperation mit der Aix-Marseille 
Université und der Sapienza - Università di Roma die Tabelle in Anlage 1 dieser Studien- und 
Prüfungsordnung zugrunde gelegt. 

§ 14 Zeugnis, Urkunde, weitere Nachweise und deren Berichtigung 

1§ 24, §§ 35-37 MRPO gelten mit der Maßgabe, dass sie sich auf den Studiengang und den 
Mastergrad der Universität Tübingen beziehen. 2Die Verleihung des französischen „Master“ 
und die Erteilung von Zeugnis, Urkunde und weiteren Nachweisen durch die Aix-Marseille Uni-
versité unterliegt den dortigen Regelungen. 3Die Verleihung des italienischen „Master“ und die 
Erteilung von Zeugnis, Urkunde und weiteren Nachweisen durch die Sapienza - Università di 
Roma unterliegt den dortigen Regelungen. 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2022, Nr. 29, S. 794 

G. Schlussbestimmungen 

§ 15 Inkrafttreten 

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Sommerse-
mester 2023. 

  



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2022, Nr. 29, S. 795 

H. Anlagen 

Anlage 1: Notenumrechnungstabelle 

Aix-Marseille Université (AMU), Sapienza – Università di Roma, Universität Tübingen (UT) 

AMU Sapienza UT  AMU Sapienza UT 

17,00 – 20,00 laude 1,0  13,4 26,6 2,3 

16,9 30 1,1 13,3 26,5 2,4 

16,8 30 1,1 13,2 26,4 2,5 

16,7 30 1,1 13,1 26,2 2,5 

16,6 30 1,2 13,0 26 2,6 

16,5 30 1,2 12,9 25,9 2,6 

16,4 30 1,2 12,8 25,7 2,7 

16,3 30 1,3 12,7 25,6 2,8 

16,2 30 1,3 12,6 25,4 2,9 

16,1 30 1,3 12,5 25,3 3,0 

16,0 30 1,4 12,4 25,1 3,0 

15,9 29,9 1,4 12,3 25 3,0 

15,8 29,8 1,4 12,2 24,9 3,1 

15,7 29,7 1,5 12,1 24,7 3,1 

15,6 29,6 1,5 12,0 24,6 3,1 

15,5 29,5 1,5 11,9 24,4 3,2 

15,4 29,4 1,6 11,8 24,3 3,2 

15,3 29,3 1,6 11,7 24,1 3,2 

15,2 29,2 1,6 11,6 24 3,3 

15,1 29,1 1,7 11,5 23,8 3,3 

15,0  29 1,7 11,4 23,6 3,3 

14,9 28,9 1,7 11,3 23,5 3,4 

14,8 28,7 1,8 11,2 23,4 3,4 

14,7 28,6 1,8 11,1 23,2 3,4 

14,6 28,4 1,8 11,0 23 3,5 

14,5 28,3 1,9 10,9 22,5 3,5 

14,4 28,1 1,9 10,8 22 3,6 

14,3 28 1,9 10,7 21,5 3,6 

14,2 27,9 2,0 10,6 21 3,7 

14,1 27,7 2,0 10,5 20,5 3,7 

14,0 27,6 2,0 10,4 20 3,8 

13,9 27,4 2,1 10,3 19,5 3,8 

13,8 27,3 2,1 10,2 19 3,9 

13,7 27,1 2,2 10,1 18,5 3,9 

13,6 27 2,2 10,0 18 4,0 

13,5 26,8 2,3 0 – 9,9 0 – 17 5,0 

 
Tübingen, den 26.10.2022 

Professorin Dr. Karla Pollmann 
 Rektorin 


